
STADT EBERSWALDE 
Der Bürgermeister 
 

 
 
Einreicher/zuständige Dienststelle:  
65 - Bauamt 
 
 
Betrifft: Konzept zur Gestaltung der Anliegerstraßen im Geltungsbereich der 
              Erhaltungssatzung Heinrich-Heine-Straße 
 
Beschlusstext: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt das Konzept vom Juni 2011 zur Gestaltung der 
Anliegerstraßen im Geltungsbereich der Erhaltungssatzung Heinrich-Heine-Straße als 
Handlungsgrundlage und Instrument zur Verbesserung der Straßenverhältnisse. 
 
 
 
Eberswalde, den 24.02.2012 
 
 
 
 
 
 
Boginski  Schubert 
Bürgermeister Siegel 
  

1. stellv. Vorsitzender der 
Stadtverordnetenversammlung

 
 
 

Beschluss-Nr. 

                    35/395/12 

zu DB/Vorlage   BV/709/2012
 
Datum           23.02.2012 
                Stadtverordnetenversammlung 

 
beschlossen in öffentlicher Sitzung 


